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ine Zweyundſechzigſte Sitzumg.
urch
ragt | Kartgruhe , den 16 . Yanuar 1823 . :

etn :

tzu⸗

nen

ow Gegenwaͤrtig :
4

en Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :

— Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

om⸗ Marfgrafen Wilhelm zu Baden ,
und dhrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Leo pold und

Maximilian zu Baden ,
Sr, Durchlaucht , deg Herrn girien von Fuͤrſtenberg ,

Sr, Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Loͤwenſtein ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

v. Berkheim ,
S Herrn Generallieutnants v. Schaͤffer ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,
des Herrn Oberhofmarſchalls , Frhrn . v. Gayling und

des Herrn Landoberjaͤgermeiſters v. Kettner .

zu

ung
de

Weiter anweſend ;
er Herr Regierungscommiſfaͤr , Staatsrath Frhr .

v. Sensburg .

Protokolle der 1. Kammer . gr Bd. 22
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Protokole der Ergen Kammer .

Unter dem Borfig |

des zweyten Vieepraͤſidenten , Staatsraths , Frhru .

v. Baden . |

i Dag Secretariat machte die Anzeige von eine !

Motion des Bisthumgyerwefers , Frhrn . v Weffer
bergauf Sreplafung der Candidateni der Theologi ?
von der Milizpflichtigfeit ;

Beplage Ziffer 154 .

deßgleichen , daß in der legten Vorberathung fuͤr die

Commiffion zu Begutachtung der Eróffnung der Regi

rung in Betreff der Darmfadter Verhandlungen |

Der Oberhofmarſchall Frhr . v . Gayling ,

der geh . Hofrath Zach artaͤ, und

der Bisthumsverweſer , Frhr . v. Weſſenberg

gewaͤhlt worden ſeye
endlich daß in eE ia das Protokoll der

55ſten und 56ſten Sitzung verleſen worden .

Die Kammer

beſchloß :
dieſe Protokolle zu genehmigen .

Der Tagesordnung zufolge wurde ſodann die

Diseuſſton uͤber den Geſetzentwurf wegen Aufhe —
bung der alten Abgaben fortgeſetzt .

v. Rotteck : Ich glaube nicht , daß die Dis —
cuſſion ſchon zu den einzelnen Artikeln gekommen iſt

Das Allgemeine iſt noch unerledigt . Jn der keb

ten Sitzung hat die hohe Kammer gar keinen poſiti⸗
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ven Beſchluß gefaßt uͤber irgend einen Grundſatz , wel —

rhn .
cher bey der vorgeſchlagenen Abſchaffung verſchiedener
alten Abgaben maßgebend ſeyn ſolle . Blos hat ſie

beſchloſſen , die Endabſtimmung zu verſchieben bis zu
lener uͤber die Uebernahme der Bezirksſchulden . Im

eink Uebrigen þat fie blog die von mehrern Rednern in

— Vorſchlag gebrachten Grundſaͤtze verworfen . Aber

fog! die Discuſſion iſt noch nicht geſchloſſen , und es wird

mir erlaubt ſeyn , noch einen Antrag uͤber das Allge —
meine zu ſtellen . Dieſer Antrag geht jetzt unbedingt
auf Verwerfung des ganzen Geſetzes . Denn was

r py PE nun die Bafis der úber die einzelnen Abga -

egie⸗ ben zu faſſenden Beſchluͤſſe ſeyn ? — Etwa die im

Commifſlonsbericht aufgeſtellten Grundſaͤtze ? —

Dieſelben ſind offenbar falſch , und theils zu viel , theils
zu wenig beweiſend , oder umfaſſend . — Oder reine

Willkuͤhr ? — Dieſelbe iſt kein rechtlicher Beſtim —
£ mMungggrund zu ©chenfungen , die aug dem Berz

migen deg einen Theilg der Unterthanen gu Gunſten
der des andern geſchehen folen . Den legten Gag werde

th niht gu beweifen brauchen . Ueber den erften
etlaube th mir nur einige wenige Erlâuterungen ,

Der Redner verbreitete fih Hierauf ber die

Praͤmiſſen des Commiſſtonsantrages , und bemerkte ins —⸗

die beſondere ad lit . . , daß die „ Praͤgra virung “ der⸗—

ppe
lenigen , welche noh Die altem Abgaben neben den

Neten Steuern zu. entrichten håtten , nur in dem Fall
zu erkennen ſey , wenn jene alten Abgaben noh heute
die Gteuernatur þåtten , Bon diefen behauptete aber

Dis⸗ die Regierungscommiſſion , daß fie ohne Gefetz durch
ifi . bloßen adminiſtrativen Befehl koͤnnten aufgehoben wer —⸗

fe : den, und lång håtten aufgehoben werden follen . Eg

oſiti⸗ iſt demnach fuͤr ſie kein Geſetz noͤthig. Haben ſie
aber heute ſolche Steuernatur nicht mehr wirklich an
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fich , fo find fie ing Privatrecht åbergegangen , und ihre

Aufhebung hat keinen Rechtsgrund mehr .
Alsdann hat auch der weiter folgende Grund keine

Anwendung mehr , daß ſie naͤmlich „ unerſchwing⸗
laich “ ſeyen . Denn bey manchem ſind die Privatſchul —⸗
digkeiten unerſchwinglich , darum darf aber die Staats —

gewalt fie niht aufheben , oder auf . die Schultern der

Geſammtheit legen . Unter lit . b . wird von der Berz

bindung der Greiden Gefege , uͤber die alten Abga —

ben , und uͤber die Bezirksſchulden geſprochen ,
und eines , als das andere heilend , oder nach dem

Zwecke der Gleichſtellung integrirend dargeſtellt .
Aber es wird hiernach eine Einebnung der Land —

ſchaftslaſten erzielt , gleichviel , ob ſie mit Recht , oder

mit Unrecht geſchehe , und ohne Ruͤckſicht auf Einzelne ,
und auf Chaſſen . Fuͤrwahr , wenn man ſein Ge—⸗

wiſſen uͤber das im Abgabengeſetz liegende Unrecht Da

mit beſchwichtigen will , daß im Schuldengeſetz dieje —

nigen Bezirke , welche durch jenes leiden , wieder be —

guͤnſtiget werden , wenn man alſo in der Vorſtellung :
durch beide vereinte Geſetze wuͤrden uͤber alle Ge —

genden des Landes ungefaͤhr gleichmaͤßig Gewinn und

Verluſt vertheilt , einen Grund zur Annahme beider

Geſetze findet , ſo iſt doch wohl klar , daß man auf

einem weit kürzern Wege zu demſelben Ziele ge —

langen koͤnnte , naͤmlich durch Belaſſung der Din —

ge im alten Stand , alſo durch Verzichtleiſtung
auf beide Geſetze . Wenn gar nichts verruͤckt wird ,

ſo wird keine Provinz Vortheil , und keine Nachtheil
haben ; ſo wie eines der beiden Geſetze erſcheint , iſt , —

weil keinem Bezirk etwas geſchenkt werden kann ohne

Beeintraͤchtigung der andern , — vielfache Ungleichheit
da , und nur ſehr unvollkommen wird ſie durch das

andere Geſetz geheilt . Es waͤre demnach beſſer , man

gaͤbe gar keines .
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Nicht mehr Troſt geben die von der Regierung
ſelbſt aufgeftelten Grundfåge und Kriterien . Welde

Laſten auf einem ganzen Bann liegen , die ſollen oͤf—
fentliche, welche nicht , Privatlaſten ſeyn . Aber eg fann

ja eine große Hofgemarkung durch allmaͤhlig ver —

mehrte Anſiedlung zum Gemeindebaun werden ,
und die von dem Grundherrn auf das Gut gelegte
Laſt bleibt privatrechtlich , ob auch Meh rere darauf
ſich anbauten , und unter ſich , nach was irgend einem

Verhaͤltniß , —nach Koͤpfen , Familien , oder Grund —

antheilen — die Tragung jener Laſt vertheilt haben .

Dagegen kann eine urſpruͤngliche Gemeindelaſt durch

Loskauf einzelner Familien , oder durch Vereinbarung
mit andern freyen Gruͤnden , zu einem , blos einem

Theil der Gemeinde obliegenden werden . Gleich truͤg⸗
lich , als der Umfang der Belaſtung , iſt ihr Rame .

Deffentliche und privatrechtliche Laſten tragen gar zu
oft den ſelben Namen , und es iſt durchaus unbe —

gruͤndet, z. B . den „ Schir mhaber “ “ over die „ Bogtë -
ſteuer, “ und ſo viele andere aͤhnliche Abgaben wegen
des Namens als oͤffentliche Lafen gu behandeln .
Sobald dag Andenfen ihres Urſprungs und ihrer - Bes

deutung niht mehr flar vorliegt , und zwar im Be -

ſondern , wie im Allgemeinen , ſo nehmen ſolche auf
den Grund gelegte Laſten die Natur von Guͤlten

und Zinſen an , und eignen fih niht mehr vor -

zugsweiſe zur Abſchaffung .
Da wir hiernach gar keine Baſis der fer —

nern Berathung haben , gar keinen Rechtsgrund , der

EN in ſo wichtigem und verantwortlichem Geſchaͤfte
eitet , ſo trage ich darauf an , das ganze Geſetz unbe —

ingt zu verwerfen .
Ein weiterer Grund dafuͤr liegt in der Laſt der

Entſchaädigung fuͤr Standes - und Grundherrn ,
oder andere bisherige Bezugsberechtigte , die man zu —
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gleich auf die Geſammtheit zu legen gedenkt . Dieſes
iſt naͤmlich mehr und ſchwieriger , als der bloße

Nachlaß von Domanialgefaͤllen .*Der letzte

kann unbedenklich ſchon aus Gruͤnden der bloßen Hu —

manitaͤt oder der Billigkeit geſchehen . Die Ge —

ſammtheit kann ihren Schuldnern die Forderung ſchen —
ken . Aber damit aͤhnliche Forderungen uͤberhaupt /

auch in Haͤnden von Privaten , fuͤr unguͤltig er —

klaͤrt werden , dazu iſt der Titel der Ungerechtig —

keit ſolcher Forderungen unumgaͤnglich noͤthig . Ich

habe ſchon bey anderer Gelegenheit die Beyſpiele auf⸗

geſtellt , daß der Staat z . B . unbedenklich allen ſeinen

Schuldnern einige Procente am Zinsfuß erlaſſen ,

daß er ſeinen , durch Hagelſchlag oder Krieg beſchaͤ⸗
digten Paͤchtern einen , noch uͤber das Vertragsrecht

hinausgehenden , Nachlaß bewilligen koͤnne 2e . , aber

darum wird er nicht ſogleich denſelben Nachlaß allen

Privatglåubigern , alen Privatmietherren 26

anbefehlen , und noch weniger ſelbſt die Schuld der

Befreyten auf ſich nehmen , und anſtatt Ihrer aus

Mitteln der Geſammtheit an die Glaͤubiger und Herren

entrichten . Bey der Abſchaffung der Leibeigen —⸗
ſchaftslaſten geſchah es wohl , weil dieſe als

wahres Unrecht erkannt worden ſind , demnach im

Staat nicht laͤnger konnten geduldet werden , und die

Schadloshaltung der bisherigen Leibherren floß dann

aus der vorliegenden aͤuſſern Garantie ihrer Rech⸗

te . Ich wiederhole es : der Punct der Entſchaͤdigung

fordert zu deſto groͤßerer Strenge uͤber den Grund⸗

fag der Abſchaffung auf , und ich glaube , daf es

Gewiſſenspflicht fuͤr jeen Volksvertreter iſt ,

nur aus einem ſtreng rechtlichen Grunde die

Uebernahme einer bisher fremden Schuld auf die Ghul

tern der Geſammtheit zu votiren .

ni

n

uͤ

€]

o

y

a

—

A

—

—
—

2

—

a

n
a

T
o
a



efes
tofe

etzte

du —
Ge⸗

en ?

pt
er⸗

ig ?

Ich
auf⸗

inen

fen ,
ſchaͤ⸗
recht

aber

allen

? e

der

aus

erren

en ”
aló

) im

y die

dant

Redz

gung
und —⸗

ß es

if
die

chul ;

9 : :
Zwey und ſechzigſte Sitzung vom 16 . Jan . 341
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an den hoͤchſten Richter , den wir ha —

ca = n
Und Niemand unter uns wird ſeyn

Dori — nicht innerlich fuͤhlte , und ufferti

De —
er nicht blos die Grundſaͤtze des Recht s

Au * — — dieſer Richter zu richten hat .

uh dag N i — re

Dos
to hrecht, wie ih mich ausdruͤcken hain,

po Richter zu beruͤckſichtigen .

alg Dir os Geſetzentwurf hat zuvoͤrder ſt

E i ase, welche nah aller Strenge des NRedhtö

Eo —— fann, — info fern er nåmliġ Die -

S — — fuͤr aufgehoben erklaͤrt , welche

B , * tan Beſchaffenheit als oͤffentliche

zu betrachten ſind .

Pae e a T

Ee a þat zweytens eine gefhidt -

o
age , —

in wie fern er diejenigen Laſten

— — ihrer urſpruͤnglichen Beſchaf —

— * — Abgaben waren . In ſo fern fann er

s — dem ſtrengen Rechte vertheidiget

s — wohl naͤhert er ſich auch in ſo fern

m — gruͤnden beruhenden Geſetze , als jene

— a5 rundlage nicht auf dem Zeugniſſe
meinen Geſchichte , ſondern auf beſondern
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geſchichtlichen Forſchungen beruht , als er ferner nur

ſolche Auflagen aufhebt , welche zufolge beſonderer
Merkmale , z. B . weil ſie von einer ganzen Gemeinde
erhoben werden , auch nach dem heutigen Rechte
nach der Analogie oͤffentlicher Abgaben beurtheilt wer⸗

den koͤnnen .

Es iſt bereits von Andern bemerkt worden , daß
— vorliegende Gefey mit dem ber die Bezirfsfhuk
den in einem rechtlitpen und gefcohichtlichen 3nfammemw
þange fteþe , Das eine fann billigerweife nicht ohne

dag andere angenommen merren . Der vereprliche Ned ”

ner vor mir trågt dDefmwegen darauf an , Daf man lie

ber beide Gefege verwerfen fole .

Der Hofrath v. Rotted unterbricht Hier den

Redner , und erflårt , daf er feinen folchen Antrag

geſtellt , ſondern nur beylaͤufig bemerkt habe , daß /
wenn die Gleichſtellung der Bezirke der Grund

ſeyn ſolle , beide Geſetze vereint zu erlaſſen , als —

dann noh zwedmåfiger erfheine , feines von bel ?

den zu geben .

Der geh . Hofrath Zachariaͤ faͤhrt fort : Nun

wohl , wenn ich den verehrten Redner mißverſtanden
habe , ſo iſt wenigſtens ſo viel gewiß , daß beide Ge —

ſetze in einer weſentlichen Verbindung mit einander ſte —
hen . Es gibt Gemeinden im Lande , in welchen der

Beytrag zu den Bezirksſchulden 40 bis 60 kr , von

dem Grundſteuercapital betraͤgt , andere , in welchen

ſich die alten Abgaben auf eben ſo viel belaufen .
Nun iſt die Uebernahme der Bezirksſchulden auf die

Staatskaſſe nicht blos billig , ſondern um ſo mehr

Rechtens , da ſchon ſo viele Bezirsſchulden auf die

Staatskaſſe uͤbernommen worden ſind . Wie koͤnnte

man gleichwohl dem Geſetze wegen der alten Abga —
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nur ben, einer Maßregel zur Ausgleichung der neuen ge —

erer meinen Laſt , die Zuſtimmung verweigern ?
einde Endlich hat der verehrte Redner noch Die Meiz

rechte nung geaͤuſſert , daß wenigſtens zwiſchen den alten Ab⸗

mwer: gaben , mwelhe der Gtaat , und denen , welche ein

Standes - oder Grundherr bezieht , ein Unterſchied zu

daf | machen fey , Aen eg feint mir eine folhe Unter -

fhul ſcheidung mit dem Intereſſe des Staates keineswegs ver —

men⸗ einbar zu ſeyn . Sollen wir die ehemaligen Untertha —

ohne nen der Standes - und Grundherren den uͤbrigen Ein —

Red⸗ wohnern des Staates nachſetzen , oder ſie nicht viel —

dig mehr , um ihre Zuneigung zu gewinnen , dieſen gleich⸗

felen ? Und måre eg wohl unter den jegigen Zeitum —

ånden vortheilhaft , eine Spannung zwiſchen den

den Standes⸗ und Grundherren , und ihren ehemaligen Un -

rag terthanen zu veranlaſſen ? Sey es , Dağ man die alten

daß / Abgaben , welche jene bezoͤgen, ſchlechthin beſtehen ließe ,

rund oder ſie bey der Steuer in Anrechnung zu bringen

als⸗ geſtattete ?
Kek

Frhr . v. Tuͤrkheim : Wenn ich nicht ebenfalls

auf die Verwerfung des Geſetzentwurfs antrage , ſo

Nun geſchieht es nicht deßwegen , weil ich die Grundlage

aden deſſelben als richtig anerkenne , — hieruͤber habe ich

Ge⸗ mich bereits in der letzten Sitzung aus geſprochen ,—
ſte⸗ ſondern weil ich es fuͤr nothwendig halte , daß etwas

der in der Sache geſchehe , und daher aus aͤhnlichen Gruͤn⸗

von den , wie jene , welche ich in dem Commiſſionsberichte
chen uͤber die Kriegskoſtenausgleichung angefuͤhrt habe , nicht

fen . zu den mit der Verwerfung verbundenen , weitlaͤuf⸗

die ligern Formen beytragen moͤchte . Deßwegen will ich

zehr verſuchen , ob ich bey den einzelnen Artikeln meine

die Bedenklichkeiten geltend machen kann , und wenn mir

nte dieg niht gelinat , mih Damit beruhigen , Daf , mwenn

gas auh jegt die Mufhebung alter Abgaben niht nach einem
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fuͤr alle Landestheile gleichen Verhaͤltniß erfolgt , die

Nothwendigkeit nachtraͤglicher Erleichterung derer , wel —

che jetzt zu kurz kommen , ſich in der Folge doch von

ſelbſt Eingang verſchaffen wird .
Es iſt ſtrenges Recht , nicht blos Humanitaͤt , die

alten Laſten , welche wirklich den Charakler oͤffentlicher
Abgaben haben , nicht neben der allgemeinen Staats⸗

ſteuer fortbeſtehen zu laſſen . Aber was in dieſe Ka —

tegorie gehoͤre, kann nicht nach dem Urſprung beſtimmt
werden , denn dieſer liegt im Dunkeln , wie anerkannt
wird in dem Eingange des Geſetzentwurfs , im Com —

miſſionsberichte und in allen Verhandlungen ; daß man

auf dieſem Weg nicht auslangt , zeigt die ganze bis —

herige Behandlung ; die hiſtoriſchen Spuren hoͤrten
bald auf , und man verfiel auf die Namen ; z. B . das

Eſelgeld wurde anſtoͤßlg ; es ſoll aufgehoben werden ;

andere , welche nicht ſo gluͤcklich ſind , daß ihre alten

Abgaben mißfaͤllige Benennungen haben , moͤgen ſte
fortbezahlen . Ich ſehe auf dieſem Wege nichts als

Willkuͤhr , oder bloße Hypotheſe .
Daher glaube ich , daß die Verwendung zu oͤffent⸗

lichen oder Privatzwecken der eigentliche Maßſtab der

Ausſcheidung ſeyn muͤſſe, zugleich aber auch damit
eine Ausgleichung des Verluſtes verbunden werden

ſollte , welchen einzelne Landestheile , die fruͤher beynahe
keine Verwaltungskoſten hatten , bey der Verſchmelzung
in den jetzigen Staat in Vergleichung mit andern er —
litten haben , damit kein Theil das Opfer dieſer Ver —

einigung werde , welche fuͤr alle nur wohlthaͤtig ſeyn
fol , und damit nirgends mit Sehnſucht nach den früͤ—
hern Verhaͤltniſſen zuruͤckgeblickt werde .

Dieſen Grundſatz der Ausſcheidung halte ich fuͤr
rechtlich gegruͤndet , die Ausfuͤhrung wird aber gleich —
wohl nur nach dem Maßſtab der Billigkeit geſchehen
koͤnnen , welches kein Widerſpruch iſt , da das allge —
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die meine Recht oft nur verlangt , daß etwas geſchehe , ohne

yel- dag die yorhandenen Data $ ur ſtrengrechtlichen Aus⸗

jon meſſung des Vollzugs dienen .

Sollte man nun nicht mehr im Stande ſeyn , nach

her
den angegebenen Momenten eine ſolche Bilance zu zie⸗

E
ben, wie viel von den alten Abgaben in den einzelnen

Territorien zur oͤffentlichen Verwaltung verwendet wurde ,

die

a und wie fich diefelben gegen einander im Verhaͤltniß der

ant Gteuers und Domaniallaſten verhielten , ſo ſcheint mir,
m = wie ich fhon in der legten Gigung bemerft habe , das

ian gerechteſte Verfahren noch darin zu beſtehen , daß man

is⸗ im ganzen Lande gleichheitlich von der Geſammtmaſſe

ten der alten Abgaben , welche zwiſchen den offenbaren , nur

J aus Verſehen bisher ſtehen gebliebenen Steuern , und

n5 den auf einzelnen Gütern haftenden Grundlaſten in der

* Mitte liegen , eine pars quota aufhebt .

lS
Der Vorſchlag einer ſolchen pars quola gruͤndet ſich

nicht auf bloße Willkuͤhr , ſondern auf die Anerkennung

nts einer nicht genau auszuſcheidenden Maſſe , in welche

der Abgaben der einen und der andern Art zuſammenge⸗

nit floſſen ſind ; — eben fo wie im Geſetzentwurfe uͤber die

en Uebernahme der Bezirksſchulden , einige wegen gleicher

she Vermiſchung auch nur zur Haͤlfte oder 2 uͤbernommen

ng werden follen .
— Uebrigens begreife ich nicht , wie der Herr Hofrath

* v. Rotteck einen Unterſchied zwiſchen den unmittelbar

— landesherrlichen und den ſtandes - und grundherrlichen
E

Gebieten machen und vorſchlagen kann ; die alten Ab -

at
gaben in erfern aufzuheben , in fegtern nichte Ein fol -

h - cher Unterſchied iſt nicht finanziel gegruͤndet , denn es

a
iſt fur die Staatscaſſe daſſelbe , ob in dem einen Lan⸗

jez
Destheil eine Abgabe aufgehoben wird , welche fie bis -

her ſelbſt bezog , oder in einem andern eine ſolche , welche
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ein Standesherr bezog , und wofuͤr fie dieſer entſchaͤdigt ;
—es waͤre ferner gegen alle Staatsklugheit , denn der

Zweck , Gleichheit herzuſtellen , wuͤrde dadurch nicht blos

vereiltelt , ſondern die Ungleichheit noch auffallender ,—
ein ſolcher Unterſchied waͤre endlich gegen die erſten
Grundſaͤtze des Rechts , welches gleiche Behandlung
aller Staatsangehoͤrigen bey gleichen Verhaͤltniſſen er—⸗

fordert .
Endlich verwahre ich mich gegen die Verbindung ,

in welche man den Geſetzentwurf wegen Aufhebung
der alten Abgaben mit jenem wegen Uebernahme der

Bezirksſchulden ſetzen will ; ſte haben weder hinſichtlich
des Rechts , noch hinſichtlich der Convenienz einen , ſich

gegenſeitig bedingenden , Zuſammenhang; es kommt nicht
darauf an , ob bey dem einen diejenigen Landestheile ge⸗
winnen , welche bey dem andern Opfer bringen , und
uͤberdieß liegt es auf platter Hand , wie wenig der Be —
weis , daß ſolches wirklich der Fall ſey , dadurch ge —
fuͤhrt wird , wenn man nach den Bevoͤlkerungstabellen
berechnet , wie viel Seelen jene Theile des Landes zaͤh⸗
len , welche vorzugsweiſe bey dem einen und bey dem
andern dieſer Geſetzvorſchlaͤge betheiligt find ,

Reg . Com. GtaatSrath Frhr , v. Sensburg : Ich
habe geglaubt, das Reſultat der letzten Discuſſton fey
geweſen , daß man jetzt zu den einzelnen Artikeln ſchrei —⸗
ten wuͤrde , wo ſich die Bedenklichkeiten des Herrn
Staatsraths von Tuͤrkheim beſtimmter haͤtten beantwor —
ten laſſen . Ich war deshalb nicht vorbereitet , uͤber die
Grundſaͤtze und den Geif deg Geſetzentwurfs noch et —
was weiteres zu ſprechen . Der Herr Hofrath von Rot⸗
teck behauptet ,das Geſetz ruhe auf keinem Grundprin —
cip . Es ruht auf dem Grundprincip : alle jenen alten

||
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Abgaben werden aufgehoben , welche die Natur einer

i Steuer haben , weil es unrecht waͤre , ſie neben den der—
btas maligen Steuern fortbeſtehen zu laſſen. Es gibt kein

4
va

natuͤrlicheres Rechtsprincip , als dieſes . OoN

ſten
Was die Verbindung dieſes Geſetzentwurfs mit Hi g

—
dem Geſetzentwurfe uͤber die Bezirksſchulden betrifft , | | N

r
fo fann dermalen nur in fo weit davon die Rede ſeyn, |

[| Bals daß , obgleich beide auf verſchiedenen Principien 1 | 2

ha
beruhen , doch durch deren gleichzeitigeVollziehung der⸗

uig lhe Zwe , die Lafen gleicher zu vertheilen , erreicht iE
ird. !

e |
Dag Princip für die Uebernahme berBezirks ſchul —

fih den ruht groͤßtentheils guf, firengem Recht , und zum

icht
Theil auf der Analogie ſchon vollzogener Schulden —

ge⸗
Uebernahme.

1nd Daß an den Landſchaftsſchulden im Seekreiſe nur
He

50 Procent uͤbernommen werden ſollen, beruht auf ei⸗

ge
Benen Thatſachen , woruͤber ich mich ſpaͤter erklaͤren

len werde .— Bey Standes - und Grundherren fargene
aͤh⸗

ley Verhaͤltniſſe ins Auge zu faſſen : das Verhaͤltniß

em
des Souveraͤns zu dem Standes - und Grundherrn ,

und jenes zu den Mediat - Unterthanen . Aus dem er —

ſten Verhaͤltniß geht hervor , daß , wenn ein , den Stan⸗
f desherren bey Ausſcheidung der Revenuͤen und Schul —

*
den belaſſenes, Gefaͤll dermalen ceffiren fol , fie vermóge

— jener Staatshandlung dafuͤr entſchädigt werden muͤſſen .
— Aus dem Verhaͤltniß des Souveraͤns zu den mediati⸗
yrz fitten Unterthanen geht bervor, und eg ift fogar in uns

ie
ſerer Verfaſſung ſelbſt begruͤndet , daß bey Aufhebung al⸗

sis ter Abgaben die Unterthaneninfandeg z und grundherr—
lihen Gebieten gerade fo , wie die Hntetbanpa. in un⸗

— mittelbaren Gebieten behandelt werden müſſen . Es waͤre

alſo ein Bruch der Verfaſſung , wenn ausgeſprochen
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wuͤrde : die Abgaben hoͤren in den unmittelbaren Lan —

den auf , ſie muͤſſen aber in den mediatiſirten Landen

fortdauern , weil ſonſt Entſchaͤdigung gegeben werden

muͤßte . Das Weitere hieruͤber bey dem Artikel , welcher
insbeſondere von der Entſchaͤdigung ſpricht .

Ueber die Unausfuͤhrbarkeit der beiden alternativen

Vorſchlaͤge des Herrn Staatsraths v. Tuͤrkheim habe
ich mich ſchon fruͤher geaͤuſſert ; ſie wuͤrden neue und

noch auffallendere Ungleichheiten herbeyfuͤhren . Sein

Vorſchlag , zu unterſuchen , ob die alten Abgaben zu oͤf⸗

fentlichen oder Privatzwecken verwendet worden ſeyen ,
wuͤrde ſo viel heißen , als nichts thun . Nur ein Bey —

ſpiel . Bey der Leiningiſchen Revenuͤenausſcheidung war

es von großem Intereſſe , auszumitteln , wie viel von

Revenuͤen und aufgenommenen Capitalien zur Beſtrei —
tung von Camerallaſten , wohin auch der Hofaufwand
gehoͤrt , und wie viel fuͤr Militaͤr - und andere Staats ?

laften verwendet worden ;— eg war aber den rationel
ften Rechnern niht måglih , hieruͤber auf einen feſten
Boden zu fommen .

Der andere Borfehlag deg Herrn Gtaatgraths v s

Tuͤrkheim wuͤrde uns von dem Hauptprincip des Ge⸗

ſetzentwurfs ganz abfuͤhren, und zur Folge haben , daß
cin Gruͤndſtuͤck , welches in dem Verhaͤltniß wohlfeiler
gekauft , und geringer in Steuer gelegt worden iſt —
weil eine anerkannt privatrechtliche Abgabe darauf
haftete , auf Koſten eines Dritten entlaſtet und im

Preis erhoͤht wuͤrde .

Bey genauer Unterſuchung haben ſich ſehr viele
Beeten als ehemalige , alleinige Steuern , oder doch als

Supplement⸗Steuern herausgeſtellt ; da wurden ſie nach
Koͤpfen , dort nach dem Vermoͤgen, da nach Claſſen von

Buͤrgern und Hinterſaſſen , ohne Ruͤckſicht auf Grund⸗
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gans | eigenthum , dort mit gleichzeitiger Ruͤckſicht auf daſſelbe
nden | ausgeſchlagen, anderswo wurden ſie geradezu aus der

den | Gemeindscaſſe beſtritten .

fher
|

Yn fo weit fällt auh die Behauptung deg Herrn
Dofrathg v. Notted hinweg , daf alle Beeten privat -

riyen rechtlichen Urfprungg feyn dårften . Denn wie fann 3, B .

habe eine Abgabe , die Beet heißt , als privatrechtlich gedacht
und werden , wenn ſie dadurch entſtanden iſt , daß keine Su -

Sein den ſollen angenommen werden .

u oͤf⸗ Die Regierung hat aber dabey noch in Erwaͤgung

YEN , Bezogen , daf Gemeinden , wo auf der Gefammtheit eine
Bey⸗ Beet haftet , und zu gleichen Theilen beſtritten werden

wat mug , forglofer in Aufbewahrung der Urtitel gewefen

von feyn mõgen , alg andere , und hat deswegen , um nicht

ſtrei⸗ neue Ungleichheiten herbeyzufuͤhren , und Unzufrieden —

vand heit zu veranlaſſen , als zweyten Grundſatz angenommen ,

atg dafi Beeten , die auf einer ganzen Gemeinde , oder auf

nell ibrem ganzen Bann haften , als Steuern anzufehen , und

eften aufzuheben ſeyen , wenn nicht ein privatrechtlicher Titel

vorliegt .

g

Ge⸗ v. Rotteck : Es ſey mir erlaubt , zur Vertheidi —

daß gung meines Antrags gegen die dawider erhobenen Ein —

eite Wendungen noch einmal Dag Wort zu nehmen .

iſt , Es wurde geſagt , daß , wenn auch nicht das gewoͤhn —

rauf liche, doch das „ Nothrecht “ die Abſchaffung der alten

im Abgaben erlaube . Aber , mag eg feyn , daf in verzwei -

felten Lagen ein Nothrecht Statt finde , ich erfenne me -

piele nigſtens den jetzigen Fall nicht geeignet dafărs Doch

als auch auf ſtrengem Recht ſoll die Aufhebung berufen ?
Man beruft ſich auf die , bey mehrern jener Abgaben

pon noch wirklich vorhandene , Steuernatur . Soll ich wieder —

und⸗ holen „ daß der Herr Regierungscommiſſar fuͤr die Auf —
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hebung ſolcher Abgaben unſere Zuſtimmung gar nicht

begehrt , ſondern blos in Ruͤckſicht der uͤbrigen , welche

naͤmlich blos vor Alters ſolche Natur moͤgen gehabt
haben , jetzt aber nur auf hiſtoriſchem Wege zu beleuch —

ten ſind ? — Daß nun auf dieſem Wege kein befriedigendes
Reſultat zu erlangen iſt , ſondern hoͤchſtens Vermuthun —

gen , Wahrſcheinlichkeiten , welche dabey nur auf

einige , nie auf alle Abgaben einer Claſſe paſſen , iſt
ſchon fruͤher bemerkt worden . So lange man daher

keine ſichern Menkmale entdecken , kein zu Recht beſte —

hendes Princip fuͤr das Anerkenntniß ſolcher Abgaben
als Steuern , aufſtellen kann , ſo bleibt die Aufhebung

der Abgaben , welche Steuern waren oder ſind , wenn

auch gleich die Grundidee rechtlich iſt , doch in Bezug

auf die wirkliche Ausfuͤhrung blos ein frommer Wunſch ,

und ſeine Realiſtrung rechtlich unmoͤglich . Man hat

geſagt : die Sache ſey unzweifelhaft recht , nur bey

der Anwendung traͤten Zweifel ein . Wer wird aber

mit dieſer Unterſcheidung ſich beruhigen ? Um ein frap —

pantes Gleichniß aufzuſtellen , ſo denke man ſich den

Fall , daß aus 100 Perſonen 50 wahrhaft ſchuldig ſeyen
—aber ich kenne ſie nicht . Darf ich nun aus den 100

Perſonen nach Wahrſcheinlichkeitsgruͤnden , oder ſubjec —

tiven Vermuthungen 50 auswaͤhlen , um an ihnen die

Strafe zu vollziehen , oder die Schuld von ihnen ein —

zutreiben ? Daß das kerlium comparationis in dieſem

Beyſpiele ganz paſſend auf den vorliegenden Geſetzent⸗
wurf fey , wird mohl niemand verfennen .

Cin Hoauptpunct , von welchem die geehrten Redner

vor mir fprachen , war der Zufammenpang des Ge

ſetzes uͤber die Bezirksſchulden mit jenem uͤber die al⸗

ten Abgaben . Indem ich mich hier abermals gegen die
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Behauptung verwahre , als haͤtte ich bereits einen An —

trag auf Verwerfung des Geſetzes wegen der Bezirks —

ſchulden gemacht , — welches uns ja noch nicht einmal

vorgelegt worden , mithin auch noch nicht zu verwerfen
iſt — bemerke ich , daß wenn , wie mehrere Redner be —

haupteten , es wirkliche Schuldigkeit iſt , die Bezirks⸗
ſchulden auf die Geſammtheit zu uͤbernehmen , ſo muß

es unbedingt geſchehen , und bedarf keiner Compen⸗

ſation oder Heilung durch das Geſetz wegen der alten

Abgaben . Soll auch durch das Geſetz wegen der Be —

zirksſchulden , gewiſſen Bezirken ein Vortheil zugehen ,

ſo gebuͤhrt ihnen dieſer in obiger Vorausſetzung mit

Necht ; dieſer Vortheil bewirkt dann nur eine materielle ,

nicht eine formelle oder Rechtsungleichheit . Sehr

ſchwach iſt der Grund , daß , wenn die alten Abgaben

und Schulden nicht aufgehoben und uͤbernommen wuͤr⸗

den , manche Bezirke 40 bis 50 Kreuzer vom Steuer⸗

capital zur Tilgung ſolcher Laſien erheben muͤßten . Wie

Mancher , der Privatſchulden hat , oder der an Gemein -
defhulden Theil nimat , muf noch Mehrereg zahlen ,

Solche Bezirke , melen dergleichen ſchwere Laſten auf⸗

liegen, ſind eben aͤrmer als andere , gleichwie verſchul⸗

dete Buͤrger aͤrmer , als ſchuldenfreye ſind . Aber dar⸗

aus fließt — ſo lange nicht die wahre Steuernatur ,

oder die Eigenſchaft als Staatsſchuld erwieſen vorliegt

~ feine Pflicht får die uͤbrigen Buͤrger, dergleichen Lar

fen jenen abzunehmen . Weder die bårgerliche , noch die

politiſche Gleichheit fordert dieſes .

Weiter wirft man mir vor : ich haͤtte den Standes⸗
und Grundherren ihr Entſchaͤdigunsrecht abgeſprochen .

Ich habe über diefes Necht felbf noch feine Meuferung

Bethan ; ich behalte es mir vore Sår jest habe id

Protokolle der J. Kammer . ar Bd. 23
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blos behauptet , daß , weil eine Entſchaͤdigung nachkom

men , d. H. die Folge von der Aufhebung der alten Ab⸗

gaben feyn fol , man um defo bebutfamer bey Der

Schluß faſſung verfahren muͤſſe. Auch habe ich ange —

deutet , daf es , ob auch factiſch ein aͤhnliches Reſultat
aus der Abſchaffung der landesherrlichen , wie der ſtan⸗

desherrlichen Beeten u . ſ. . , naͤmlich eine im gleichen
Verhaͤltniß geſteigerte Steuerforderung an die Ge ſammt⸗
heit , hervorgehe , beide Geſchaͤfte gleichwohl im rechtli —
chen Sinn weſentlich verſchiedene Geſchaͤfte ſeyen . Ich
ſetze hinzu , daß ſelbſt factiſch , oder nach der blos ſtaats
wirthſchaftlichen Wirkung ein Unterſchied dazwiſchen zu
erkennen iſt , indem z .B. aus der Aufhebung der lan⸗

desherrlichen Beeten ꝛc. auch eine Vereinfachung der

Finanzverwaltung und andere pecuniaͤre Vortheil her —

vorgehen koͤnnen , was bey Aufhebung der den Priva —
ten zu entrichtenden Beeten der Fall nicht iſt .

Frhr .v . Weſſenber g : Blos deswegen ſehe ich
es gewiſſermaßen fuͤr Schuldigken an , an der heutigen
langen Discuſſion Theil zu neh , weil iġ mih be

reits in der letzten Sitzung im Allgemeinen fuͤr die

Annahme des Geſetzentwurfs , und zwar aus Rechts —
gruͤnden , erklaͤrthabe . Die Veranlaſſung zu den beiden

Geſetzentwuͤrfen uͤber die alten Abgaben und uͤber die Be —

zirksſchulden , iſt eine ſeit laͤngerer Zeit wirklich beſte —

hende Ungleichheit unter den Steuerpflichtigen im Lande⸗

Dieſe Ungleichheit , die vor dem Richterſtuhle des Rechts
nicht beſtehen kann , aufzuheben , iſt die Abſicht der Re —

gierung . Nun verkenne ich zwar nicht , daß die bevor⸗

ſtehende Ungleichheit durch die fraglichen Geſetze noch

nicht ganz und durchgehends aufgehoben werde . Aber

ſie wird doch durch dieſelben im Ganzen betraͤchtlich

|
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dermindert . Dief if der Grund , warum ich den frags
lihen Geſetzentwuͤrfen im Allgemeinen beyzuſtimmen
um ſo weniger Anſtand nehme , als , wie ich ſchon juͤngſt

mich ausgeſprochen habe , mit allem Grund zu erwarten

iſt , das Buch der gerechten Ausgleichung ſey damit

nicht geſchloſſen , ſondern die Regierung werde Bedacht

nehmen , auch die noch uͤbrigen Ungleichheiten in Hin⸗
ſicht det Steuerpflichtigkeit im ganzen Lande verſchwin —
den zu machen .

Auf die vom hohen Praͤſidium gehaltene Um —

frage wurde der Antrag des Hofraths v. Rotteck ein —

hellig ( gegen des Proponenten alleinige Stimme ) ver —

worfen , und fofort zur Digcuffion der einzelnen Arti -
kel des Geſetzentwurſs uͤbergegangen .

Art

Frhr . v. Tuͤrkhlſeim : Gleich dieſer erſte Satz lie —
fert Belege , auf welche Kriterien die Ausſcheidung der

aufzuhebenden und beyzubehaltenden Abgaben gebaut
wird .

Von den Faſtnachtshuͤhnern heißt es in den Ver —

handlungen der zweyten Kammer , ſie koͤnnten an man —

hen Orten als Haͤuſerſteuer angeſehen werden ;— dar⸗

üm find fie nun unter die aufzuhebenden Abgaben auf :

Senommen morden ,

Vey Gelegenheit der Rauchhuͤhner wurde viel von

tinem bedeutenden Håhnergefåll deg Herrn V. Neveu

M der Gegend von Offenburg gefprochen , welches feiner

amitie vom Haufe ODefterreich verliehen worden if . Der »

ſelben wurde die Steuernatur zugeſchrieben , weil es von

dem Landesherrn der Landvogtey Ortenau verliehen
worden ſeye . Spaͤter wurde bemerkt , daß ſich dieſes
Gefaͤll auch uͤber die Landvogtey Ortenau hinaus auf

23 *
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einige andere Orte erfirede , und nun wurde erflárt , W | au

diefen lekten Orten , wo eg niht dom Landegherrn her : te

ruͤhre , ſey es als privatrechtlich zu behandeln . Dieß

charakteriſirt die Grundſaͤtze , an welche man ſich halten
u fónnen vermeint , nach welchen alfo , wegen eineg a

|

faͤllig aufgegriffenen Kriteriums , die naͤmliche Abgabe
in dem einen Ort aufgehoben , in dem angraͤnzenden be⸗

lu
laſſen wuͤrde, ungeachtet ſte der naͤmliche Beſitzer au gi
genſcheinlich aus

omm Fundament hier , wie dort
t g

bezieht. d

Reg . Com. Staatsrath Frhr . v. Sensburg : Es
muß dem Herrn Staatsrath v. Tuͤrkheim bekannt ſeyn, f
wie und warum im Hauenſteiniſchen die auf bewohn

h
ten Håufern gehafteten Rauchhuͤhner abgeſchafft mor

t
den fepen , weil nåmlih dag Finanzminifterium folh ?

$
als wahre Håuferfeuer angefehen hat . Eg muf ihm t
noch erinnerlich ſeyn , daß das Kreisdirectorium damals

berichtete , der nåmlihe Fall fey auch im Amte Lórrad
i

Emmendingen u. f. . , Dag man aber damalg dDaribet

hinaus ging , weil keine foͤrmliche Beſchwerde von die —

ſen Aemtern daruͤber gefuͤhrt worden ſeye . Nun ka—

men diefe Aemter , und bezogen ſich auf die Verfuͤgung
des Finanzminiſteriums , vermoͤge welcher die Rauch —

huͤhner gleichen Urſprungs im Hauenſteiniſchen aufge⸗
hoben worden ſeyen . Dieß iſt der Entſtehungsgrund
von dieſem Artikel .

Der Abgeordnete Ruth hat ruͤckſichtlich der vom

Herrn v. Neveu bezogen werdenden Huͤhner eingewen⸗

det , ſie koͤnnten keine Steuer ſeyn , weil ſite von Grund

herrn bezogen wuͤrden . Ich habe aber darauf erwiedert ,

und muß es hier wiederholen , daß dieſes Bezugsrech !
ein kaiſerliches Recht war , und als kaiſerliches Gefen ?
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an die Familie v. Neveu uͤbergegangen ſey , hier alſo

t in aus dem , daß die Herrn v. Neveu als Grundherrn

pe i Eein Gteuerrecht hatten , nichts folge .
Diek |

lten
|

v. Rotted : Ohne mih in eine nåhere Betrachz

r tung der vielbeſprochenen Huͤhner einzulaſſen , will ich

he
nur eine Bemerfung machen , ES ift- bey den VBerhanda

ai
lungen in Der zweyten Kammer , wie Hier , Der Grund

port
Seltend gemacht worden , diefe Hühner wuͤrden nicht von

Der area oder dem Boden , worauf Das Haug fteht , fons

dern pom Haufe felbf entrichtet , nåmlich blog , wenn . eg

E gebaut und bewohnt ſey ; daher ſeyen die Huͤhner keine

4
Grundabgabe , ſondern eine Steuer . Nun ſage ich: der —

fe» ſelbe Fall iſt auch beym Zehnten vorhanden , und doch

9 will man dieſen durchaus als reine Grundabgabe be —

fhe trachten . Auch der Zehnte wird nicht vom Feld ſchlecht⸗

ipn
bin, oder immer , fondern er wird nur alsdann entrich⸗

aali tet , wenn dag Feld urbar gemacht, und mwirflih be -

J
baut iſt . Ich ſehe alſo keinen Titel zur Aufhebung der

auͤber
fragtiġen Hübner, fo lange niht auh der Behnte aufa

die⸗ gehoben wird .

ka⸗

zung Reg . Com . Staatsrath rýr . v. GSengburg : Der

uch⸗ Unterſchied iſt klar , Hofſtattzinſe ruhen der Regel nach

ifge⸗ auf der axea , ohne Beziehung auf die superficies ; die

rund fraglichen Rauchhuͤhner ruhen gar nicht auf dDerarea , fon -

dern auf der superficies , und zwar auf der bewohnten

pom superficies .

— Der Zehnte iſt von jeher als eine privatrechtliche
und⸗ Abgabe angeſehen worden , ſonſt wuͤrde unter der Reichs⸗

— verfaſſung nicht blos der Neubruchzehnte von Landes :

je

pen?
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hoheitswegen angeſprochen worden ſeyn . Den gemeinen
Zehnten kann jeder Privatmann beſitzen.

Uebrigens deutet das Wort Zehnte ſchon an ſich
ein gebautes Feld an , aber die Abgabe der Rauchhuͤh⸗
ner , von welchen hier die Rede iff , ruht auf der Be

N

dingung , wenn das Haug bewohnt iff , wie aug dente | h
treffenden Urfunden hervorgeht . J

Frhr . v. Tuͤrkhe im : Ich habe die Kriterien , an
welche man ſich bey dieſen , wie bey andern Abgaben
halten zu koͤnnen vermeinte , nur in ſo fern beſtritten ,
als uͤberhaupt keine vorhanden ſind , auf welche eine
ſichere Ausſcheidung gegruͤndet werden koͤnnte . Ich will
dieß durch ein Argument a priori beweiſen . Man ſagt :
es ſey ein charakteriſtiſches Merkmal , ob eine Gefluͤgel⸗
abgabe von her area , oder von der darauf

gebauten

Feuerſtelle entrichtet werde ; im letztern Falle ſey es eine
Steuer oder ein Leibeigenſchaftsgefaͤll , im erſtern Falle
ein Grundzins . Wo iſt die Buͤndigkeit des Schluſſes ?
Kann ein Grundherr oder Obereigenthuͤmer , welcher Fa⸗
milien auf ſeinem Grund und Boden anſiedeln ließ ,
nicht eben ſo gut die Bedingung gemacht haben , daß
ſie ihm auch bey kuͤnftiger Vermehrung der Haushaltun⸗
gen auf der ihnen uͤbergebenen aren von jeder Feuer⸗

ſtelle ein Huhn bezahlen folen , alg er die Huͤhnerab⸗
gabe unveraͤnderlich nach Quadratruthen auferlegt ha⸗
ben fann ? Oder fann er niht auch zugeſagt haben ,
daß die Huͤhnerabgabe erlaſſen werde , ſo lange eine
Wittwe die Hausbewohnerin iſt , oder — nach einem
in der zweyten Kammer angefuͤhrten Falle — wenn die

Hausfrau Kindbetterin iſt ? Kurz , auch das grundherr⸗
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liche Verhaͤltniß laͤßt alle jene Formen der Regulirung

denkbar, welche man als Kriterium der Steuer gaufſtellen

wil ,

Ich verkenne keineswegs das Muͤhſame und Ver —

dienſtliche der ganzen Bearbeitung ; nicht ihr gereicht der

Mangel eines feſten Haltpuncts zum Vorwurf ; er liegt

in der Natur der Sache .

Reg. Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburge Die

Parallele , welche der Herr Staatsrath von Tuͤrkheim

beyſpielsweiſe aufgeſtellt hat , entkraͤftet den Grund des

Gefetzentwurfes nicht . Es iſt hier die Rede nicht von

urſpruͤnglichen Vertraͤgen und Conceſſtonen nach der

Zahl der Feuerſtaͤtten , ſondern von Abgaben , welche von

Haͤuſern , als ſolchen , entrichtet werden , es moͤgen mehr

oder weniger Feuerſtaͤtten , mehr oder weniger Familien

darin befindlich ſeyn ; von einer Abgabe von Haͤuſern ,

die in ganzen und ausgedehnten Herrſchaften und Land⸗

ſchaften ſich gleich iſt , und die —wohl zu merken — ſchon

in uralten Burgvogteyrechnungen ( wie im Roͤttelnſchen

und Badenweilerſchen ) unter den Steuerrubriken na —

mentlich aufgefuührt ſind ; und gerade hierin liegt der

Beweis , daß die Regierung wohl gepruͤft und aus ges

ſchieden habe .

Frhr . v. Weſſenberg : Ließe ſich nicht irgend

cine Abgabe von Håhnern ausfindig machen , wete die

Natur einer wahren Grundfeuer an fich trägt ? Bief-

leicht ift Diep gerade bey Der Berechtigung einer folhen

Abgabe der Fal , die der Familie V. Nevem in einem

groͤßern Umfang von Ortſchaften in der Ortenau als

— —
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Velohnung vom Haufe Deferreid verliehen worden if ?
Bey der Moͤglichkeit mehrerer ſolcher Faͤlle ſchlage ich
vor , daß ſtatt des Worts „ Haͤuſerſteuer “ das Wort

„ Steuer “ geſetzt werde .

Zachariaͤ bemerkt , daß der von dem Herrn Bis⸗
thumsverweſer vorgeſchlagene Zufatz durch den Art . VE

keineswegs entbehrlich gemacht werde , indem diefer Mr -
tifel nacho denr pon Der zweyten Kammer verbeſſerten
Entwurfe nur auf die einzelnen , im Art .J. nament
lich aufgefuͤhrten , Abgaben zu beziehen ſey — daß es
ihm uͤbrigens bedenklich zu ſeyn ſcheine , dieſen Zuſatz ,
welcher nur auf allgemeinen Gruͤnden beruhe , in
ein Geſetz aufzunehmen , welches eine geſchichtliche
Grundlage habe . |

v, Rotte : X bitte die hohe Kammer ſehr ,
meinem Argument die Aufmerkſamkeit zu ſchenken , die
es verdient . Nicht uͤber die Zehntnatur und uͤber Zehnt —
recht ſoll discutirt , ſondern blos die Aehnlichkeit der
Leiſtung der Zehnten mit der Leiſtung von Hühnern ſoll
ins Auge gefaßt werden . Dieſe Aehnlichkeit in dem ,
was gerade hier der entſcheidende Punct iſt , kann nicht
verkannt werden , und ich gruͤnde darauf den Antrag auf
BVerwerfung der Pofition 4. Lit A.

Huf gehaltene Umfrage erflårte fich die Rammer ge
gen den Verbeſſerungsvorſchlag des Frhrne v. Weſſen⸗
berg , und dagegen ( mit 12 gegen ? Stimmen ) får die
Annahme von LiL A. deg Geſetzentwurfs .

—
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e Lit : B;

ich | Zachariaͤ erlaͤutert zuvoͤrderſt die im Commiſſions⸗
ort berichte angetragene Abaͤnderung .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg : Ich

ie
|

finde ben der vorgefchlagenen Mbånderung nihtg au er -

VI. innern .
Ar⸗

pen Srhr . ve Tårfheim : Die Beeten , oder die nach

nt⸗ Heiligen benannten Steuern , ſind der wichtigſte Gegen —
es

| fand diefes Gefegentwurfg ; man ifi damit in cin Las

iky byrinth hiſtoriſcher Unterſuchungen gerathen , deren Rez

ia futtat if , daf man ihre Natur niht zu beftimmen verz

e mag . e habe die Materialien zu meinen Bedentlichz

keiten , oder Doh zur Beſtaͤrkung derſelben groͤßtentheils

aug der von dem Herrn Regierungscommiſſaͤr ſelbſt nen -

r , lich herausgegebenen , ſehr lehrreichen , Abhandlung gez

ie ſchoͤpft, und begreife nun niht , wie derfelbe , aug fei -

tz nen Forſchungen nicht felo den gleichen Schluß zieht .

er Indeſſen erlaube ich mir , denſelben nur an ſein Bekennt⸗

sff nig in der Gigung der zwepten Kammer vom 34 . Yuly

n,
v. J . zu erinnern , daß es eben ſo viele Beweiſe fuͤr ,

pt alg gegen Die Gteuernatur Der Beeten gebes Ferner

if mag unter den vielen Beyſpielen von der Unzulaͤnglich —
keit der hervorgeſuchten Merkmale zu ihrer Beurtheilung

hier nur eines genuͤgen . Es iſt behauptet worden , daß

boaupthſaͤchlich die Fixitaͤt einer Beet auf ihre Eigenſchaft

Z als Grundgefaͤll , die Veraͤnderlichkeit dagegen auf ihre

è Gteuernatur fchliefen lafe . Nach diefem Kriterium

muͤßte nun , wie gleichfalls in den Verhandlungen der

zweyten Kammer ausfuͤhrlich bemerkt worden iſt , die

Veet in dem vormals Baden⸗Durlachiſchen Landestheil
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als Grundgefaͤll fortbeſtehen , in dem Baden - Badiſchen
aber als Steuer aufgehoben werden , weil ſie nach den ,

aus dem ſechzehnten Jahrhundert dort vorhandenen , Laz

gerbuͤchern in erferem alg fivirt , in legterm alg mandet -

bar erfcheinte Nun wurde aber bemerft , dag beide Lanz

destheile noch fein ganzes Menfchenalter vor jenen La

gerbůchern unter einem Herrn ftåânden , und die Ber -

Håltnife offenbar pier , wie Dort , die naͤmlichen geweſen
ſeyn muͤßten , daß alſo der Unterſchied blos Folge will⸗

kuͤhrlicher Behandlung nach der Landestheilung geweſen
feyn fann . Dief beweist , melchen Boden man bep die -

ſem aͤngſtlichen Haſchen noch Zufaͤlligkeiten findet . Ich
enthalte mich weiterer Beyſpiele , welche auf jeder Seite

der gepflogenen Verhandlungen gefunden werden koͤnnen .

Selbſt wenn man alle ,fuͤr zweifelhaft erklaͤrte , Bee —

ten und Heiligenſteuern abſchaffen , und blos diejenigen
beſtehen laſſen will , von welchen man ſagt , daß ihre
Eigenſchaft als Grundgefaͤll urkundlich nachgewieſen
ſeye , ſo iſt dadurch die Ungleichheit und Willkuͤhr noch
nicht gehoben , denn die Unzuverlaͤßigkeit der Entſchei⸗
dung erſtreckt ſich auch auf dieſe letztern . Auch hiervon
erlaube ich mir , ein Beyſpiel anzufuͤhren . In meiner
grundherrlichen Gemeinde iſt erſt noch in dem Jahr
1802 , alſo kaum 4 Jahre vor der Mediatiſtrung , ein

Vergleich geſchloſſen worden , durch welchen mehrere alte

Abgaben von verſchiedener Eigenſchaft in eine ſogenannte
Martiniſteuer vereinigt worden ſind , welche damals , wo

man an die jetzigen Verhandlungen noch gar nicht den⸗

ken konnte , ausdruͤcklich eine Privatſteuer genannt wurde,
um den Gegenſatz von der dem Ritterkanton gehoͤrigen
eigentlichen Steuer zu bezeichnen . Hier kann man alſo

E
E
A

T
EO
E
A
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jen fagen , daß die privatrechtliche Eigenſchaft urkundlich

* nachgewieſen ſeye , und doch moͤgen ihre urſpruͤnglichen
x

|
Quelen , von deren Natur ich ùbrigeng hier abſtrahire ,

ef -
|

Diefelben feyn , wie bey fo vielen andern , wele nun

* | Qufgehoben werden . Da die Abgabe in dem angegebe—
nen Falle erſt im Jahr 1802 ihre jetzige Geſtalt erhalten

hat , ſo laſſen ſich vielleicht ihre Beſtandtheile noch aus⸗

P ſcheiden ; aber wie leicht kann anderwaͤrts das Naͤmliche
ill

fruͤher geſchehen ſeyn , wo man niht mehr in die Ver —

a gangenheit zuruͤckgehen kann ?

Alles dieß fuͤhrt mich immer wieder auf meinen An —

* trag zuruͤck , alle alten Abgaben , mit Ausnahme offenba⸗
a

rer Gteuern und offenbarer Grundlaften , ohne afle weis
tere Wahrſcheinlichkeitsgrade in eine Maſſe zu werfen ,

E
und auf die , bererts wiederholt angegebene , Weife in glei -

yen
hem Berhåltnif zu behandeln .

e

— Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg : Ich

och koͤnnte dem Beyſpiele , welches der Herr Staatsrath

ei⸗ v. Tuͤrkheim von ſeiner Grundherrſchaft , als auf einem

yon Vertrage beruhend , anfåhrt , noh mehrere im Breigs

ner gau ex re judicata anfåhren . Wein dag entfråftet das

ahr beym Geſetzentwurfe angenommene Princip nidt , das

ein beſtaͤrkt es vielmehr , weil die Regierung bey Pruͤfung

fte der Quantitåt der Beeten , und der identiſchen ſogenann⸗ —

nte ten May - Martini - Katharina s Steuern niht von ih -

wo rem neuern Standpuncte , ſondern von ihrer Ent⸗

en⸗ ſtehung und Verwendung in aͤltern Zeiten , und

Dey von der Bedenklichkeit des Fortbeſtehens in geuern
yen Seiten auggegangen ifte Man fönnte noh viel kuͤrzer

tfo fagen : die Beet iſt den GStandeg s und Grundherrn
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bey Ausſcheidung der Revenuͤen belaſſen worden ; alſo |ift fe feine Steuer , |

|
Die Tendenz des Gefegentwurfs Cidh bedaure , eg

fo oft wiederholen zu můfen ) ift , eine ſyſtematiſche
und erleichternde Gleichheit in den Abgaben herbeyzu —
fuͤhren , und deßhalb jene Abgaben , die klare Beweiſe ,
und , wo dieſe fehlen , conſecutive Vermuthung der Steuer⸗
eigenſchaft fuͤr ſich haben , aufzuheben .

Zachariaͤ : Da die Beeten , von welchen der vors
liegende Gag handelt , diejenige Art der Abgaben find ,
welchem ihrem Betrage nach die wichtigfte iff , da der
Herr Staatsrath , Frhr . v. Tuͤrkheim , ſich erklaͤrt
hat , ſeine Anſicht uͤber die Abfaſſung eines ſolchen Ge⸗
ſetzes beſonders bey dieſſem Satze geltend machen zu
wollen , fo fey eg mir erlaubt , mich ſowohl uͤber die
Beeten , als uͤber jene allgemeine Anſicht ausfuͤhrlicher
zu erklaͤren .

Die Meinung des verehrten Mitglieds ſchien da —
hin zu gehen , daß man die Laſten , welche unſtreitig
und nach dem heutigen Rechte oͤffentliche Abgaben ſind ,
ausſcheiden , und nur dieſe ſchlechthin erlaſſen , die uͤbri⸗
gen aber , deren Beſchaffenheit zweifelhaft ſey , nur zu
einem gewiſſen Theile , und nach Maßgabe der Laſt ,
welche ein gewiſſer Bezirk , oder eine gewiſſe Gemeinde
an privatrechtlichen und oͤffentlichen Abga —
ben zuſammen zu tragen habe , aufheben ſolle .

Es iſt gegen dieſe Meinung bereits eingewendet
worden , daß die Anwendung eines ſolches Maßſtabes
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fo |

wiit umuͤberſteiglichen Schwierigkeiten verbunden ſeyn

wuͤrde . In der That halte ich eg får unmoͤglich, ge⸗

es | feliche Regeln nach dieſer Meinung aufzuſtellen .

Kp
I

z Nicht weniger entſcheidend ſcheint mir die Ein -

fe wendung zt feyn : die Meinung beruht offenbar auf

er⸗ der Vorausſetzung , oder ſie fuͤhrt wenigſtens zu dem

Grund ſatze , daß der Staat alle Laſten , die der Einzelne ,

oder die der Grund und Boden traͤgt , als ein Ganzes

zu betrachten und zu behandeln berechtigt ſey . Allein

orr ] dieſer Grundſatz wuͤrde zu Folgerungen ermaͤchtigen ,

id, welche der verehrte Redner ſelbſt nlcht zugeſtehen

koͤnnte.
irf

e⸗ Doch ich komme zu den Beeten . Ich glaube

zu von dieſer Art der Abgaben behaupten zu koͤnnen , daß
ie mit dem Worte Beeten in der Regehoͤffentliche
er Auflagen bezeichnet wurden .

Dafuͤr ſpricht ſchon die Ableitung des Wortes von

g: feinem Stamme , man mag nun dag Wort , bitten ” oder

t8 das veraltete Wort , Bete ” Hülfe ( noH fagt man in

d der Gegend Von Heidelberg : eg batt nichts , d. h. eg

js Dilft niht8 ) alg Dag Gtammwort betrachten . Denn wie

zu koͤnnte man von einer Abgabe des Sonderrechts ſagen ,

fir Dag fie bitt - oder hålfsmweife erhoben werde ? Mg aber

de im Mittelalter die Grundherrlichkeit oder die Amtsge —

walt nach und nach zur Landesherrlichkeit geſteigert

wirde , da mußte man freylich Bitten anwenden , oder

n
eine Aushuͤlfe begehren , um Auflagen zu erheben .

a
| Sür diefelbe Meinung fprechen auch fo viele That -
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fahen , Oft fommt in den Urfunden der Ausdruck : vio —
lenta petitio , eine gewaltigeBeet, vors dag war eine Muf -
lage , die man niht dem Herkommen gemaͤß, ſondern
mit Gewalt einforderte Man findet ferner ( und der

Herr Regierungscommiſſaͤr hat Beyſpiele angefuůhrt ) daß
Gemeinden oder einzelne Grundeigenthuͤmer neben Guͤl —
ten und Zinſen noch außerdem Beeten zu entrichten ha —
ben , welche doch , wenn ſie dem Sonderrechte angehoͤrthaͤt⸗
ten , von den Guͤlten und Zinſen kaum zu unterſcheiden
geweſen ſeyn wuͤrden .

aer”

Ich laͤugne keineswegs , daß mit dem Namen Bee⸗
ten , zuweilen auch Abgaben des Sonderrechts bezeich⸗
net wurden . Derſelbe Fall tritt ja auch mit dem Worte
Steuern ein . Nur fo viel behaupte ih , daf wenn
unfer Gefegentwurf die Beeten zu den oͤffentlichen Auf —
lagen der Vorzeit rechnet , ihm wenigſtens eine geſchicht⸗
liche Vermuthung zur Seite ſtehe .

Doch der Entwurf fuͤgt noch ein Merkmal hinzu ,
welches allerdings hinreichen duͤrfte , die beſtehenden
Beeten , in ſo fern ſie Steuern des Mittelalters find,
von den Beeten des Sonderrechts zu unterſcheiden . Er

ſagt , daß die Beeten aufhoͤren ſollen , welche auf
einem Banne oder auf einer Gemeinde la —

ſten . Abgaben , die dem Sonderrechte augehoͤrten ,
waren ſelten oder nie von dieſer Art .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich muß mich gegen die

Deutung und Reaſſumirung meiner Antraͤge durch den

Herrn geh . Hofrath Zachartaͤ verwahren . Keineswegs
habe ich vorgeſchlagen , alle Grundlaſten in eine Maſſe
zuſammenzuwerfen , ſondern vielmehr zwey Extreme von
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io⸗ der Maſſe der alten Laſten und Abgaben auszuſcheiden ,
uf⸗ naͤmlich, offenbare , bisher uͤberſehenen , Steuern auf der

ern einen , und offenbare Grundlaſten — wohin ich auch

der erweisliche Frohndredemtionen rechne — auf der an⸗

af dern Gceites nur , was in der Mitte liegt , daS bunte

il Gemiſch unkenntlicher Abgaben , folte in eine Maffe

geworfen werden , und mwenn man auf die , von mir

” ihon miederholt angegebene , Berechnung nah Der
A

Verwendung und nach dem Verhaͤltniß der oͤffentli —

hen Laſten in den verſchiedenen vormaligen Territo —

| tien , — welde ih nicht nochmals weitlâufig aug
|

einander fegen wil — niht eingehen ĝu fònnen glaubt ,
e⸗ allen Theilen eine gleiche pars quota ſolcher Abgaben

ch⸗ erlaſſen werden . Uebrigens zweifle ich nach dem bis —

te herigen Gange der Verhandlung , daß dieſe Idee Ein —

m gang finden werde , und beruhige mih in diefem Fale ,

fe wie ih auch fhon bemerft habe , damit , daf die Un -

t - gleichheit des Reſultats ausgleichende Nachtraͤge zur

Folge haben wird .

Was die eigenen Betrachtungen des Herrn geh .

Hofraths Zachariaͤ uͤber die Beeten betrifft , ſo bemerke

ich nur , daß ſie mehr auf eine etymologiſche , als auf
eine hiſtoriſche Unterſuchung zu gehen ſcheinen .

y

f E Re i
is Zachariaͤ : Noch nie habe ich mich in meinen

Erwartungen ſo ſehr getaͤuſcht, als dießmal . Ich glaubte

cinem Mirgliede dieſer Kammer nicht beſſer meine Ach —

tung bezeigen zu koͤnnen, als wenn ich eine , von ihm

—
geaͤuſſerte, Meinung zu pruͤfen derſuchte . Ich glaubte

ferner , daß der Herr Staatsrath v. Tuͤrkheim erklaͤrt

babe , feine Meinung uͤber das Ganze des Geſetzent —

wurfs insbeſondere bey dem vorliegenden Abſatze zur
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Berathung bringen zu wollen . Habe ich mich geirrt ,
nun — errare humanum est ,

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich habe dem Herrn
geh . Hofrath Zachariaͤ durchaus keinen Vorwurf ge —

macht , ſondern nur ſeine Reaſſumirung meiner An—⸗

traͤge berichtigen wollen .

v. Rotteck : Da die Beetabgabe durch ihren ho—
hen Betrag ſich auszeichnet , ſo lohnt es ſich ſchon
der Muͤhe , noch einige Worte daruͤber zu ſprechen .
Der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ hat die Gruͤnde, wel—⸗

che fuͤr die Steuernatur dieſer Beeten ſprechen , her —
ausgehoben , von den entgegengeſetzten iſt geſchwiegen
worden . Derſelbe hat zugegeben , die geſchichtlichen
Data uͤber die Beeten ſeyen nicht allein hinreichend ,
um ein Urtheil uͤber ihre Steuernatur zu begruͤnden ;
ſondern es muͤſſe noch das Kriterium auf einem gan —

zen Bann , und nicht auf einzelnen Grundſtuͤcken ru —

hen .

Dieſer Umſtand hat aber keine entſcheldende Be —

weiskraft . Der Grundſatz , daß die , auf einem ganzen
Bann liegenden , Laften defhalb dem öffentlichen Repe
angehoͤren , ift falfh , oder wenigſtens nicht anerkannt .

Auch Herrenfrohnden und Zehnten haften auf ganzen
Baͤnnen , deſſen ungeachtet behandelt man ſolche als

reine Grundlaſten . Die Conſequenz erheiſcht alſo ent -

weder die Verwerfung dieſes Geſetzartikels , oder die

gleichzeitig auszuſprechende SAMA auh aler Zehn⸗
ten und Fropnden .

Der Umfand , daf oft Činzefne oder Claffen ven

Gemeindegliedern ungleich , nåmleich die einen mehr ,
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die andern weniger entrichten , hat auf meine Behaup⸗
tung keinen ſchwaͤchenden Einfluß . Denjenigen , welche

ſich nach und nach in einem Banne anſiedeln , wird

vom Grundherrn uͤberlaſſen , wie ſie die von ihm uͤber —

haupt auf die Gemarkung gelegte privatrechtliche Grund⸗

laſt unter ſich theilen wollen . Der Etigenthuͤmer ſtellt
feine Forderung an die Gemeinde , als an dèn Yn

begriff der Genoſſen einer ihm grundpflichtigen Gemar —

fung, får thn if diefe Gemarfung ein einzelner Grund .

Dief Gemarkungsband habe man als einen , die pri -

vatrechtliche Natur des Frohndrechts keineswegs alte —

rirenden , Umſtand betrachtet , daſſelbe muͤſſe alſo auch

von Beeten gelten .

Ich wuͤrde hiernach auf voͤllige Verwerfung von

lit . B. ffimmen , wenn ih nicht in dem Vortrage des

Herrn Staatsraths v . Tuͤrkheim Einiges faͤnde,
was ich als billigen Mittelweg erkenne . Nicht ſein
erſter Antrag , wonach von der bisherigen Verwendung
der Abgaben die Entſcheidung zu entnehmen ſey , wohl

aber der zweyte Antrag , wonach nur eine gewiſſe Quote

der zweifelhaften Abgabe ſoll abgeſchafft werden . Zwar

werden manche Ungleichheiten hieraus entſtehen ; Ei⸗
nem wird dadurch zu wenig , dem Andern zu viel

nachgelaſſen werden . Aber die Rechtfertigung ſolcher

Ungleichheit, und die daher den Pflichtigen keinen Rechts -
grund der Beſchwerde uͤbrig laͤßt , iſt die vorhandene

Unmoͤglichkeit , ins Reine zu kommen . Fuͤr die Pflich⸗
tigen iſts daher bloßer Zufall , nicht aber ein Unrecht ,

was ihnen theils ſchadet , theils nuͤtzt . Dagegen iſt

fuͤr die Geſammtheit bey ſolcher theilweiſen Abſchaf⸗

fung ganz und gar keine weſentliche Verkuͤrzung ge —

denfbar , Bon der Mafe der Heeten hat - gewif , oder

hoͤchſt wahrſcheinlich , die Haͤlfte oder das
——

die

Protokolle derr . Kantmer gr BO:
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Natur der Steuer . Wenn ich nun auch ganz im

Einzelnen nachweiſen koͤnnte, welche Beeten dem oͤffentli⸗
chen und welche dem Privatrecht angehoͤren , ſo muͤßte
eben noch eine Haͤlfte oder ein Drittel uͤbernommen
werden , niht mehe und niht weniger , Diejenigen
Bürger , welche : für den . Ausfall oder får die Entſchaͤ⸗
digung zahlen muͤſſen, haben alſo keinen groͤßern Nach⸗
theil , als wenn in jedem einzelnen Fall die Natut
der Beet waͤre nachgewieſen worden . Von dieſem

Standpunete ſehe ich daher in dem Antrage des Herrn
Staatsraths v. Tuͤrkhelm einen Vergleichsvorſchlas /
welcher Ruͤckſicht verdient .

Frhr . v . Weſſenberg : Durch den Antrag des

Herrn Hofraths v . Rotteck wuͤrde denjenigen , von de —

ren Beeten ihre Eligenſchaft als Steuer erwieſen iſt ,
offenbar ein Unrecht geſchehen , indem dieſe den Rechts⸗
anſpruch haben , von dieſer beſondern Steuer nicht
blos zur Haͤlfte, ſondern ganz befreht zu mer
den . — Wenn der verehrte Reduer eingewendet
hat , daf eg auh biog privatrechtliche Lafen gebe ,
dte auf eine ganze Gemarfung , ermen ’ ganzen Bant

fih ausdehnen , uno darauf haften ; fo witd Nieman ?
widerſprechen , und es iſt auch von Niemand das Ge

gentheil behauptet worden . Aber hier ( unter lit . . )
wird auh dag Lafen auf einem Banne oder einet

Gemeinde niht alg das einzige Harafteriftifhe Zeichen
der Steuernatur der Beeten aufgeſtellt , ſondern , waͤh⸗
rend man aus ſichern Gruͤnden weiß , daß die Beeten
in ſehr vielen Faͤllen als Steuer anzuſehen ſind , wird
nur noch geſagt , daß ſie in den Sålen , wo fie auf
einem Banne oder einer Gemeinde laſten , nothwendig
fuͤt eine Steuer gehalten werden muͤſſen mithin in

*
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* dieſen Faͤllen ihrer Natur nach zur Aufhebung geeig⸗
nuͤßte PEF find 3y/ ;
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Reg . Com , Staatsrath Srýr . v . Genbburg
tf

— Die Auſicht des Herrn Bisthumsverweſers iſt mit

* g em Geiſte des Geſetzentwurfs und meinen weitern
Ratt rlaͤuterungen ganz uͤbereinſtimmend und entſchei⸗
ieſem dend. —

an
Mora

herrn —

hlag , * 3t ?
Ba ORS

v Rotte : Bon offenbaren Steuern tE ja De

|
Rede nicht , Denn diefe håtten fon : bey Der Steuer⸗

3 Peråquation abgefhafft werden folen , und ih fetbf

, z habe ſie in meinem erſten Vortxrage uͤber das vorlie⸗

Sende Geſetz als zur Abſchaffung unbedingt geeignet

4 erklaͤrt. Es handelt fih bos yon folen Abgaben ,
echt deren Natie zweifelhaft , die . Stenernatur alfo - blos

nicht wahrſcheinlich iſt . Soll es nun Unrecht ſeyn , ſie zur

> Hålfte aufzuheben , fo if eben Unrecht auf alen Sei -

a ten . Denn auch ſie ganz aufzuheben , iſt unrecht ,
— nach allem , was fruͤher geſagt worden . Uebrigens
i . paßt abermals alleg , was man fúr die Aufhebung der

ogenannten alten Abgaben anfuͤhrt , in vollem Maße , ja

P noch mehr auch auf Frohnden und Zehnten . Daß das

ali tegen auf einem ganzen Bann nur ein Huͤlfscharak⸗

raa
ter ſeyn ſoll zur Erkenntniß der Steuernatur , will ich

ich niht widerſprechen . Aber ich hehaupte , daß zwey

— Waraktere , deren jeder unzuverlaͤßig iſt , noch keinen

* eweis liefern . — Der Antrag wegen der Haͤlfte
w War ein bloger Vergleichs vorſchlag , ich erneuere ihn
auf hiemit

— -
ndig
y in

„n Nuf die bon dem Bicepråfinenten gehaltene

Amfrage wurden die Antraͤge des Hofraths veRotteck
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und des Staatsraths v. Tuͤrkheim mit 11 gegen

3 Stimmen verworfen , und dagegen lit . B. nach der

von der Commiſſion vorgeſchlagenen Faſſung gegen 3

Stimmen angenommen .

Ru li . . g

Frhr . v. Tuͤrkheim macht bey dieſer ganzen
Reihe von alten Abgaben noch einmal auf das Schwan⸗
kende des im Geſetzentwurfe angenommenen Prineips
aufmerkſam , indem er ſeine fruͤhern Antraͤge nicht bey
jeder einzelnen Poſition wiederholen wolle ,

Reg. Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg : Ich
kann die Behauptung des Herrn Staatsraths v, Tuͤrk⸗
heim keineswegs zugeben ; es kommt nirgends auf
den Namen , fondern auf die Sache an . Ob es heift :
Steuerhaber oder Beethaber , iſt an ſich einerley , un ?

ſo kann ausnahmsweiſe der Steuerhaber hier oder dort
ſo gut privatrechtlicher Natur , als Beetgeld oder Beet⸗

frucht Frohndredemtion ſeyn .

v . Rotteck : In dieſen Abgaben von lit . C.

bls L. iſt durchaus nichts Gemeinſchaftliches zu erken⸗

nen , als allein der Umſtand , daß unſere Commiſſton
daruͤber nichts bemerkt hat . Im Uebrigen ſind ſie
nach Natur und Rechtsbeſchaffenheit vielfach verſchie⸗
den . Wenn ich im Allgemeinen uͤber ſie abſtimmen
ſoll , ſo muß ich ihre Abſchaffung verwerfen . Wuͤrde
im Einzelnen abgeſtimmt , ſo wuͤrde ich mehrere , die ich
fuͤr blos perſoͤnliche oder Leibeigenſchaftslaſten , oder

auch fuͤr wahre Steuern halte , als zur Abſchaffung
geeignet anerkennen .
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gen Das hohe Praͤſidium erklaͤrt , daß es uͤber

der die Artikel im Einzelnen abſtimmen laſſen werde .

ka
Hiernach wurde lit . C. zur Discuſſion gebracht .

bw, Rotteck erklaͤrt ſich gegen die Abſchaffung

der hier aufgefuͤhrten Abgaben , weil blos der Name

yen ſie als Steuern charafterifire s

— | Die Kammer

— ec —

jedoch ( gegen 2 Stimmen )

ihre Abſchaffung nach dem Commiſſionsantrage ,

Ich alſo auch mit den , im Geſetzentwurf ſtehenden ,

Ausnahmen .
uͤrk⸗

auf Weiter wurden lite E, F . und K. einhellig , . ,

ft : H. und L. gegen 2 Stimmen , G. und I . gegen I Stimme
un ? nah dem Antrage der Commiffion angenommen .

jort
eet : 3u lite M.

Zachariaͤ gibt den Verlauf der Verhandlungen

an , welche zu dem Antrage der Commiffton , diefen Ab -

C. ſatz abzuaͤndern , gefůhrt håtten . Dic Meinungen feyen

en : getheilt geweſen ; einerſeits habe man verlangt , den

ion Abfatz zu ſtreichen , er ſelbſt habe fih får den Abſatz

ſie erklaͤrt , auch deßwegen , weil in den andern Abſaͤtzen

jie des Artikels Abgaben aufgehoben wuͤrden , welche eben -

nen fang auf dem Hof⸗ und Burgrechte beruhten . Endlich

rde habe man ſich uͤber den , im Commiſſionsberichte ent —

ich baltenen Antrag , als uͤber einen Vergleichsvorſchlag ,
der bereinigt . Freylich koͤnne man diefem Antrage al —

ng les das entgegenſetzen , wag fih in gállen diefer Art

gegen ceinen jeden Bergleih einwenden laſſe . Auch



—

—

372 Protokolle der Erſten Kammer .

ſey er fuͤr ſeine Perſon noch jetzt fuͤr die unberaͤnderte
Beybehaltung des Abſatzes , und wuͤnſche, daß man
nur aus entſchetdenden Gruͤnden von dem mit —
geteilten Gefékentwusfe abiweiche ,

Sehr v Byllnhardt bemerkt , daß der Here
Regierungscommiſſaͤr hieruͤber eine⸗ Erklaͤrung werde
abzugeben haben .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg ? :
Sh bin autoriſirt , zu erklaͤren , daß die Regierung
nicht abgeneigt ſey , in die gaͤnzliche Abſchaffung der
Hof⸗ und Burgrechte zu willigen .

Auf gehaltene Umfrage erklaͤrte ſich die Kammer
mit aa gegen 2 Stimmen fuͤr die Beybehaltung von
lits M, nah : der Saffung der zwepten Kammer ;

3u lit , N.

Zachariaͤ erläutert den Commiſſionsantrag.

v . Rotteck erllaͤrt ſich fuͤr die Abſchaffung der
hier aufgefuͤhren Abgaben . Denn fie ſchienen ihm
nach ihrem Begriff mit der Leibeigenſchaft verwandt ,
oder wenigſtens dem oͤffentlichen Rechte entfloſſen . Daher
billige er auch die Verheißung eines allgemeinen Auf⸗
hebungsgeſetzes aller Bannrechte , als einfiweilige Bez
ruhigung uͤber die noch unvoliſtaͤndige Abſchaffung.

Reg Com . Staatsrath , Frhr . v. Sensburg :
Ich muß hier an das bekannle Sprichwort esrinnern :



erte

ian

nit⸗

err

cde

C

ng

er

jer

on

— R OSO A

Zwey und ſechzigſte Sitzung vom 16 . Jan . 373

Eile mit Weile . Bannrechte ſind ein fuͤr allemal kein

Ausfluß des Steuerrechts . Bey Abſchaffung der Bann -

rechte , wobey ſo viele Privaten , z. B . Muͤller , be —

theiligt ſind , wuͤrde beſonders die Ausmittlung eines

unwiderſprechbaren Entſchaͤdigungsmaßſtabes ſchwierig
ſeyn , welche doch nach unſerer Verfaſſung vorangehen
muͤßte ; deßhalb waͤre es bedenklich , ſich jetzt ſchon
uͤber deren Abſchaffung auszuſprechen .

Auf gehaltene Umfrage erklaͤrte ſich die Kammer

einhellig ( mit Ausnahme des Hofraths v . Rotteck )
fuͤr die von der Commiffion angetragene Auslaſſung
dieſer Poſition . —

HE O

wurde mit I2 gegen 2 Gtimmen angenommen ,

Da - der geh Hofrath Zachariaͤ bey lit . P .
einen Verbeſſerungsvorſchlag zu machen gedenkt , und
die Zeit ſchon weit vorgeruͤckt iſt : ſo wurde die Fort —
ſetzung der Diskuſſion uͤber den vorliegenden Gegen —
ſtand auf die naͤchſte Sitzung vertagt , und die heutige ,
hiermit geſchloſſen .

Zachariaͤ .

v Rotte ,



Protofole der Erften Kammer . 16. 10-

È

Beylag e Ziffer 154

Anee

einer Motion auf fernere Freybelaſſung der Can —

didaten des geiſtlichen Standes , oder der Schuͤler
der Theologie von der Kriegsdienſtpflichtigkeit .

Karlsruhe am 16 . Jaͤnner 1823 .

Frhr . v. Weffenberg ,

Bisthumsverweſer .
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